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Art. 14  Landesentwicklungsprogramm, Verordnungsermächtigung 
 
(1) 1Das Landesentwicklungsprogramm legt die Grundzüge der anzustrebenden räumlichen Ordnung und 
Entwicklung des Staatsgebiets fest. 2Insoweit können auch für überregionale Teilräume besondere 
Festlegungen getroffen werden. 3Festlegungen zu einzelnen Planungen und Maßnahmen können in das 
Landesentwicklungsprogramm aufgenommen werden, wenn die Planungen und Maßnahmen für das ganze 
Staatsgebiet oder größere Teile desselben raumbedeutsam sind.

(2) Das Landesentwicklungsprogramm darf enthalten

1.  die Einteilung des Staatsgebiets in Regionen,
 
2.  die Festlegung der Zentralen Orte sowie Vorgaben für deren Sicherung und Entwicklung hinsichtlich 
ihrer zentralörtlichen Aufgaben sowie Vorgaben für die Bestimmung der Zentralen Orte der 
Grundversorgung; Art. 15 Abs. 2 Nr. 1 bleibt unberührt,

 
3.  die Gebiete, die hinsichtlich ihrer Problemlage, ihres Ordnungsbedarfs und ihrer angestrebten 
Entwicklung einheitlich zu behandeln sind (Gebietskategorien), sowie die entsprechend ihrer jeweiligen 
Eigenart erforderlichen übergeordneten Festlegungen und

 
4.  landesweit raumbedeutsame Festlegungen.

 
(3) 1Das Landesentwicklungsprogramm wird von der obersten Landesplanungsbehörde ausgearbeitet. 2Die 
im Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Festlegungen werden von der Staatsregierung mit 
Zustimmung des Landtags als Rechtsverordnung beschlossen.


